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Amtliches

AMchrs KM für Lik KMMMchiWll des LmLrMmtks««) rrs KrkimsMsses.
Tägliche Keilager«r Wirrer««V « mser Zeitung.

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 25 Pfg.,

Rellamezeile 7b Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez : Rosenstratze 36.

In Bad EmS : Römerstraßed5.

Druck und Verlag von H. Ehe. Sommer,
Diez und Bad Ems.

Verantw. f. d. Schrift!.Paul Lauge, Bad EmL.

Nr. 46 Diez, ÄNvAtag den 3. März 1918 59 . Jakraanfl
mammmmmmsmt»

MMMchex SÄ
Verordnung

nicht, so hat der Betriebsunternchmer dem Arbeiter für die
' Reise ein Zehrgeld von IN vom Hundert des Abschlagslohns

zu gewähren. Angesangene Akkordarbeiten sind in diesem
rv . _ ^ .. x/im.  Amin . v<A,<i4 4-Än -Y»FrlT”;>o -i.it (id^

über die Einstellung , Entlassung und En tlohnung gewerb¬
licher Arbeiter während der Zeit der wirtschaftlichen De-

mobilmqchung. Vom 4. Janu ar 1619.
(Schluß.)
S 7,

Bei der Auswahl der zu entlassenden Arbeiter sind
zunächst die Betriebsverhältnisse , insbesondere die Ersetz¬
barkeit des einzelnen Arbeiters zu prüfen . Sodann sind das
Lebens- und Dienftalter sowie der Familienstand des Ar¬
beiters derart zu berücksichtigen, daß die älteren , einge¬
arbeiteten Arbeiter und die Arbeiter mit versorgungsberech¬
tigter Kamille möglichst in ihrer Arbeitsstelle zu belassen
sind. Die Kriegshinterbliebenen sind angemessen zu berück¬
sichtigen.

Dagegen kommen für die Entlassung in Betracht
die nicht aus Erwerb angewiesenen Arbeiter , ole in an¬
deren Bernsen (Land- und Forstwirtschaft , Hauswirtschaft-
Arbeit finden können, besonders, sofern sie früher in diesen
Berufen tätig waren , . '
die während des Krieges von einem anderen L>pte zuge¬
zogenen Arbeiter , wenn sie nicht die Bescheinigung des für
diesen Ort zuständigen Arbeitsnachweises beibriugen kön¬
nen. daß eine Beschaffung von Arbeitsgelegenb .' ir an
diesem Orte oder in dessen Umgebung nicht möglich ist.

Jugendliche Arbeiter , die im Lehrderhältnis oder in
ähnlicher Fachausbildung stehen, sind tunlichst auf ihren Ar¬
beitsplätzen zu belassen.

Die Zahl der zur Entlassung kommenden Arbeiter ist
dem zuständigen Arbeitsnachweise vom Arbeitgeber bei Aus¬
spruch der Kündigung anzuze'igeu.

, 6.
Bei der Entlassung der Arbeiter ist ein? Kimdlgungs-

frist von mindestens 2 Wochen innezuhalten , soweit nicht
längere Kündigungsfristen gesetzlich vorgeschrieben ooer ver¬
einbart sind. Entschließen sich die Arbeiter , di» von einem
anderen Orte zugezogen sind, nach Ausspruch der Kündi¬
gung in ihre Heimat zurückzukehren, so ist ihnen der Lohn
für den Rest der zweiwöchigen Kündigungszeit vom Arbeit¬
geber auszuhänoigen . Erreicht der dem Arbeiter hierdurch
zufallende Abschlagslohn oen Betrag vo» zweihundert Mark

zahlen.
Arbeiter , die in den ersten fünf Tagen nach erfolgter

Kündigung nach ihrem Heimatsorte fahren , bekommen für
ihre Person und gegebenenfalls für ihre Familie freie Be¬
förderung bei Vorlage des polizeilichen Abmeldescheins und
einer Bejchernigung des Arbeitgebers über den Zeitpunkt
der erfolgten Kündigung . Tie Kosten dieser freien Beföroe-
rnng werden vom Reiche den zuständigen Eisenbahnverwal¬
tungen erstattet . >

S 9.
Tie Bestimmungen des § 8 finden keine Anwendung aus

Arbeiter , deren Beschäftigung ihrer .Natur nach nur eine
vorübergehende oder aushilfsweise ist.

8 10.
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gründe einer

Auslösung des Arbeitsverhältnisses ohne Jnnehaltung der
Kündigungsfrist werden von diesen Vorschriften nicht be-
ViHjft.

1 Als wichtiger -Grund im Sinne der vorstehenden Bestim¬
mungen gilt jedoch nicht der durch Mangel an Kohlen und
Rohmaterial verursachte Zwang zur vorübergehenden Be¬
triebseinstellung.

8 11.
Hat ein Tarifvertrag für die Gestaltung der Arbeits¬

bedingungen des Berufskreises innerhalb des Bezirks eines
Demobilmachungskommissars überwiegende Bedeutung er¬
langt , so kann der Demobilmachungskommissar bei dem
Reichsarbeitsamte beantragen , den Tarifvertrag gemäß 8 2
der Verordnung vom 23. Dezember 1918 (8 6 Abs. 2) für all¬
gemein verbindlich zu erklären . In .diesem Falle gelten die
Vorschriften der 88 2 bis 6 der bezeichneten Verordnung
entsprechend.

Das Reichsarbeitsamt kann vorbehaltlich seiner endgül¬
tigen Entscheidung anordnen , daß die allgemein ? Verbind¬
lichkeit des Tarifvertrages schon vor Abschluß des Ver¬
fahrens nach 8 4 Abs. 1 der genannten Verordnung ein-
zntreten hat , wenn der Demobilmachungskommissar dies
zur Beschleunigung für notwendig hält.

8 13.
Soweit eine tarifliche Regelung nicht besteht, sind , die *

Löhne und sonstigen Arbeitsverhältnisse gemäß der Verv/d-
nug vom 23. Dezember 1918 zu regeln.
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t ;er tn dieser Verordnung vorgesehene ScbTrchtungs-
ausschuß ist auch zuständig, wenn es sich um -Ltre '.ti gleiten
darüber handelt , ob ein Betriebsunternehmer verpflichtet
ist, Kriegsteilnehmer nach 8 1 dieser Verordnung einzustellen
oder 'Arbeiter nach § 2 dieser Verordnung weiterzubeschäs-
tigen. Für das Verfahren in diesem Falle gelten die §§ 15
bis 30 der Verordnung vom 23. Dezember 1918.

8 13.
Ter Demobilmachungskommissar kann auch selbst der

Streitigkeiten über Einstellung von Kriegsteilnehmern oder
Entlassungen von Arbeitern (8 1 und 2 achter Verord¬
nung »den zuständigen Schlichtungsausschuß (8 12 d' eser Ver¬
ordnung) und bei Streitigkeiten über Löhne oder sonstige
Arbeitsverhältnisse gleichfalls den Schlichtungsausschuß oder
die nach 8 20 der Verordnung vom 23. Dezember 1918 an
seine Stelle tretende andere Einigungs - und SchlichtungS-
stellc anrufen und wie eine Partei durch Stellung von An¬
trägen und Teilnahme an den Verhandlungen das Verfahren
fördern.

8 14. . . ^
Unterwerfen sich nicht beide Parteien dem Schredsipruch,

so kann der Demobilmachungskommissar den Schiedsspruch
für verbindlich erklären . Dabei kann er .soweit der Schieds¬
spruch die Einstellung von Kriegsteilnehmern oder btc Ent¬
lassung von Arbeitern betrifft , die einzustellenden Kriegs¬
teilnehmer oder dle weiter zu beschäftigenden Arbeiter be¬
stimmen.

Betrifft oer Schiedsspruch auch die ArbeitsVerhältnisse
solcher Arbeirer , die im Bezirk eines anderen Temdbtl-
machungskommissars beschäftigt sind, so stehen die vm Ab¬
satz 1 bezeichneten Befugnisse dem Reichsamt für dw wirt¬
schaftliche Demobilmachung zu.

Ist eiic Schiedsspruch nach Abs. 1 und 2 für verbind¬
lich erklärt , so gelten zwischen den BetriebsunteMehmern
und den einzustellenden Kriegsteilnehmern Arbsttsverträge
als abgeschlossen, die dem Inhalt des Schiedsspruchs und .so¬
weit dieser eine Regelung nicht vorsieht, den Arbeitsver-
trägen gleichartiger Arbeiter des Betriebs entsprechen.^Für
die "weiter zu beschäftigenden Arbeiter ändern sich in diesem
Falle fhre Arbeitsoerträge entsprechend dem Inhalt des
Schiedsspruchs.

8 15.
► Ist nach 8 27 Abs. 4 der Verordnung p mn 23. Dezember

191S ein Schiedsspruch- nicht zustande gekommen, so kann
der Demobilmachungskommissar nach erneuter Verhandlung
des '' Schlick-tungsausschusses einen Schiedsspruch herbei-
sühren . Hierbei hat der Demobilmachungskommistar die
Benams eines unparteiischen Vorsitzenden. Ist ern solcher
vorhanden , so scheidet er für die fraglichen Streitigkeiten aus.

In dem Falle des 8 14 Abs. 2 tritt ein Vertreter des
Reichsamts für die wirtschaftliche Demobilmachung an die
Stelle des Demobilmachungskommissars.

8 16-
Das Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung

ist befugt, Ansfübrnngs - und Uebergangsvorschriften zu
dieser 'Veroronung zu erlassen.

8 17.
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung

in Kraft . Den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens bestimmt
das Reichsamt für oie wirtschaftliche Demobilmachung.

Zwei Wochen nach, dem Inkrafttreten dieser Verordnung
txtH die Verordnung , betreffend Arbeitsverdienst bei Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in der Groß-Berliner Metallindu¬
strie, vom 7. Dezember 1918 außer Kraft.

Berlin , den 4. Januar 1919.
Die Reichsregierung

Eberi. Scheidemann.
Der Staatssekretär des Reichsamts
für wirtschaftliche Demobilmachung

Koeth.

1. 70Ö. Die;  den 14 . Februar 1919.
Indem ich Vorstehendes zur äffen.lichen Kenntnis

bringe, ersuche ich die Herren Bürgermeister der ln Frrge
kommenden Kreise der Arbeitgeber und Arbeitnehmer dar¬
auf binzuweisen, daß die Veröffentlichung der Verordnung
außerdem erfolgt ist:

1 . im Reichsgesetzblait Nr!. 3 von 1919,
2. in Nr . 11 des Nachrichtenblattes für die wirtschaftliche

Demobilmachung vom 15. Januar 1919, zu beziehen
zum Einzelpreis von 0,10 Mk. durch die Lindendruckerer,
Berlin NW. 6, Schiffbauerdamm 19,

3. in einer auf Veranlassung des Demobilmachungsamtes
heransgegebenen und kommentierten Druckschrift, die
erschienen ist in Karl Hehmann's Verlag , Berlin W. 8,
Mauerstraße 43-44 und zum Preise von 2 Mk. be¬
zogen werden kann.

Der Landrat.
Thon.

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkrecses.

A. Graignic,  Rittmeister . _

J .-Nr . II . 1400. Diez,  Sen 22. Februar 1919
Betrifft ! Beschaffung von Bindedraht.

Die seitherige Beschränkung des Absatzes von Draht ist
aufgehoben. Bindedraht zum Pressen von Heu und Stroh
kann daher wieder im freien Handel bezogen werden,

j Ich ersuche die Herren Bürgermeister , die in Betracht
, kommenden Landwirte hierauf aufmerksam zu machen.

Der Laadrat. ' - J
Thon.

Gesehen und genehmigt.
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

A. Graignic,  Rittmeister.

Brennholzverkauf.
Tie Ob erförsterei Welsch ne udorf zu Monta¬

baur  verkauft Montag,  den 10. März von vormittags
10 Uhr in der Gastwirtschaft Z erb ach zu Arzbach aus
dem Schuch bezirk Arzbach,  Tistr . 37 u. 40 „ Sonnen-
berq" : Buchen:  1004 Rm . Scheit und Knüppel und 103 3!)
Hot" Wellen 3. Kl. Die Schläge liegen im Bereiche des
amerikanischen Besatzungsgebiets. Es ist zur Holzabfuhr
über Ems für oie Fuhrleute außer dem Personalausweis
noch die schriftliche Genehmigung des amerikani -chen Kom¬
mandos zu Coblenz zur Betretung des von französischen
Truppen besetzten deutschen Gebietes erforderlich.

Holzversteigerirrig.
Am Freitag , den 7. März  1919 , vormittags

10 Uhr anfangend,  werden öffentlich meistbietend ver¬
steigert:

Distrikt Ober Hahn  81:
. 89 Rm . Buchenscheit- und Knüppelholz (knorrig und

Anbruch),
100 Rm . Eichen- und Buchenreiserknüpp l.

Zusammenkunft am „Hermannsfeld ".
Oberlahnstein,  den 27. Februar 1919.

Der Magistrat:
I V. .

Herber,  Beigeordneter.

Ein mittelschweres
Pferd,

lg , preiswert zu verkaufen.
960) Haus Lahnberg , Bergnassau  a . Lahn.
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